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Fachspezifische Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang „Produktionstechnik – 

Maschinenbau und Verfahrenstechnik“ (Vollfach) 
der Universität Bremen

Vom 14. September 2011

 Der Fachbereichsrat 04 (Produktionstechnik – Ma-
schinenbau & Verfahrenstechnik) hat auf seiner Sit-
zung am 14. September 2011 gemäß § 87 Absatz 1 
Nummer 2 des Bremischen Hochschulgesetzes 
(BremHG) i. V. m. § 62 BremHG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom  
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375) folgende Prüfungs-
ordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Abschlussgrad 

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelor-
studiengangs „Produktionstechnik – Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik“ sind insgesamt 210 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 7 Fachsemestern. 

 (2) Aufgrund der bestandenen Bachelorprüfung 
wird der Abschlussgrad 

Bachelor of Science
(abgekürzt B. Sc.)

verliehen. 

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte 

 (1) Der Bachelorstudiengang „Produktionstechnik – 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik“ wird als Voll-
fach-Bachelorstudium gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 1 AT 
BPO studiert. 

 (2) Die Module sind nach Studienbereichen struktu-
riert:

 Pflichtbereich 115 CP,
 Wahlpflichtbereich I 11 CP,
 Wahlpflichtbereich II 30 CP

 mit den Vertiefungsrichtungen:
 Fertigungstechnik (FT),
 Produktionstechnik in der Luft- und Raumfahrt (LuR),
 Mechanical Engineering (ME),
 Materialwissenschaften (MW),
 Verfahrenstechnik (VT),
 Energiesysteme (ES)
 Wahlpflichtbereich III / General Studies 20 CP,
 Wahlbereich / General Studies 18 CP,
 Abschlussmodul 16 CP.

 (3) Im Wahlpflichtbereich I wird abhängig von der 
gewählten Vertiefungsrichtung entweder das Modul 
Konstruktionslehre oder das Modul Wärmeübertra-
gung/Strömungslehre im Umfang von jeweils 11 CP 
gewählt. Studierende, die sich für die Vertiefungsrich-
tungen ME oder FT entscheiden, belegen im vierten 
Semester das Modul Konstruktionslehre, im Falle von 
VT, MW, LuR und ES ist das Modul Wärmeübertra-
gung/Strömungslehre zu wählen. 

 (4) Im Wahlpflichtbereich II entscheiden sich die 
Studierenden für eine Vertiefungsrichtung im Umfang 
von 30 CP. Jede Vertiefungsrichtung besteht aus zwei 
Basismodulen und zwei Vertiefungsmodulen, die zu-
sammenhängend belegt werden.  

 (5) Die Anlage regelt die zu erbringenden Prüfungs-
leistungen und stellt den Studienverlauf dar. 

 (6) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht-, Wahl-
pflicht und Wahlmodule werden mindestens im jähr-
lichen Turnus angeboten. Die einzelnen Lehrveran-
staltungen sowie die zu einer Vertiefungsrichtung ge-
hörenden Module werden in der Jahresplanung des 
Lehrprogramms ausgewiesen. 

 (7) Module im Pflichtbereich werden in deutscher 
Sprache, Module im Wahlpflicht- und Wahlbereich in 
deutscher oder englischer Sprache durchgeführt. 

 (8) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehr-
veranstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen. 

 (9) Im Wahlbereich können Module im Umfang 
von 24 CP erbracht werden, davon fließen 18 CP ge-
mäß § 5 Absatz 3 AT BPO in die Bachelorprüfung ein.

 (10) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Ab-
satz 1 AT BPO1 durchgeführt.

 (11) Das Studium beinhaltet ein verpflichtendes In-
dustriepraktikum oder ein äquivalentes Praktikum ge-
mäß Praktikumsordnung im Umfang von 12 Wochen, 
das zusammenhängend abzuleisten ist. Das Indus-
triepraktikum wird mit einem Praktikumsbericht ab-
geschlossen. Für das Praktikum werden 12 CP verge-
ben. Näheres regelt die Praktikumsordnung. 

 (12) Es können Module aus dem Gesamtangebot 
des Fachbereichs Produktionstechnik erbracht wer-
den, die über die zum Erreichen der für den Bachelor-
studiengang erforderlichen Leistungspunkte hinaus-
gehen. Diese Module fließen nicht in die Gesamtnote 
der Bachelorprüfung ein. Die/Der Studierende muss 
bei der Anmeldung zum jeweiligen Modul dieses als 
freiwillige Zusatzleistung kennzeichnen.

§ 3

Prüfungen 

 (1) Prüfungen werden in den Formen gemäß §§ 8 ff. 
AT BPO2 durchgeführt. Darüber hinaus können Prü-
fungen in den folgenden Formen erfolgen:

 –  Fachgespräch von ca. 15 bis 30 Minuten,

 –   Laborbericht im Umfang von ca. 5 bis 10 Seiten 
(ohne Anlagen),

Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag 
einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsformen 
zulassen. 

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen.

 (3) Bei einer letztmaligen Prüfung erfolgt die Prü-
fung auf Wunsch der Studierenden in mündlicher 
Form.

1  Lehrveranstaltungsformen gem. AT BPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/Pro-
jektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Bachelorarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen. 

2  Prüfungsformen gemäß AT BPO können sein: Klausuren, Projektarbei-
ten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte, Portfolio, mündliche Prüfung, 
Referate. 
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 (4) Mündliche Gruppenprüfungen sind zugelas-
sen; die Dauer soll dann 90 Minuten nicht überschrei-
ten.

 (5) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt 
mindestens 45 Minuten, jedoch insgesamt nicht mehr 
als 240 Minuten. 

 (6) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfun-
gen werden den Studierenden zu Beginn des Moduls 
mitgeteilt. 

 (7) Prüfungen werden in Absprache mit dem Prü-
fungsausschuss so terminiert, dass sie in dem Semes-
ter, in dem das Modul endet, erstmalig vollständig er-
bracht und bewertet werden können.

 (8) Mündliche Prüfungsleistungen werden unmit-
telbar nach der Prüfung bewertet, schriftliche Prü-
fungsleistungen sollen innerhalb von sechs Wochen 
bewertet werden. 

 (9) Prüfungen können in Form von Multiple Choice 
bzw. E-Klausuren durchgeführt werden. Näheres re-
gelt Anlage 2.

 (10) Teilprüfungen gemäß Anlage 1 werden im Ver-
hältnis ihrer Kreditpunkte gewichtet. Sind Kredit-
punkte nur für Module ausgewiesen, so werden die 
Teilprüfungen zu gleichen Teilen gewichtet.

§ 4

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung. 

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module

 (1) Das gemäß Anlage zur  Immatrikulationsord-
nung vom 28. Mai 2008 vorausgesetzte mindestens 
achtwöchige Vorpraktikum muss vor Beginn des drit-
ten Studiensemesters komplett absolviert werden. Ei-
ne Anmeldung zu entsprechenden Modulen bzw. Prü-
fungen ist nur bei Vorlage einer Bescheinigung gemäß 
der Praktikumsordnung möglich. 

 (2) Die Zulassung zum Bachelor-Abschlussmodul 
erfolgt auf Antrag der/des Studierenden und nach er-
folgreichem Abschluss der im Anhang 1 dokumentier-
ten Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 
166 CP, wobei alle Prüfungsleistungen der Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule der Semester 1 bis 4 gemäß An-
hang 1 abgeschlossen sein müssen.

§ 6

Bachelor-Abschlussmodul 

 (1) Das Bachelor-Abschlussmodul (16 CP) besteht 
aus der Bachelor-Arbeit mit Kolloquium (12 CP) und 
dem Workshop „Arbeitsmethoden Bachelorarbeit“  
(4 CP). Das Bachelor-Abschlussmodul wird mit der Ba-
chelorarbeit und dem Kolloquium abgeschlossen. Der 
Workshop wird mit einer Studienleistung abgeschlossen. 

 (2) Die Zulassung zum Bachelor-Abschlussmodul 
sollte spätestens acht Wochen nach erfolgreichem Ab-
schluss der in Anhang 1 dokumentierten Prüfungsleis-
tungen der Semester 1 bis 6 im Umfang von 194 CP 
beantragt werden. 

 (3) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 
12 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-

deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 4 Wochen3 genehmigen. 

 (4) Die Bachelorarbeit wird als Einzel- oder als 
Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen erstellt. Bei einer 
Gruppenarbeit muss der Beitrag jedes einzelnen Grup-
penmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewert-
bar sein.  

 (5) Zur Bachelorarbeit findet ein Kolloquium statt. 
Für Bachelorarbeit und Kolloquium wird eine gemein-
same Note gebildet. Die Bachelorarbeit fließt dabei 
mit 80% und das Kolloquium mit 20% in die gemein-
same Note ein, die Berechnung erfolgt gemäß § 16 Ab-
satz 3 AT BPO in der jeweils geltenden Fassung.  

 (6) Die Bachelorarbeit wird innerhalb von drei Wo-
chen nach Abgabe von den Gutachterinnen/Gutach-
tern getrennt bewertet. Das Abschlusskolloquium soll 
zum nächstmöglichen Termin, spätestens sechs Wo-
chen nach Abgabe der Bachelorarbeit stattfinden. 
Darin trägt die Kandidatin/der Kandidat die Ergebnis-
se der Bachelorarbeit vor und verteidigt die Arbeit. 
Das Kolloquium dauert etwa 40 Minuten und wird be-
wertet.

 (7) Der Workshop bleibt unbenotet, die Modulnote 
entspricht der Note der Bachelorarbeit. 

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird zu 80% 
aus den mit den Kreditpunkten gewichteten Noten der 
Module und zu 20% aus der Note der Bachelorarbeit 
gebildet. 

§ 8

Inkrafttreten 

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt nach der Genehmi-
gung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 
2011 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2011/12 erstmals im Ba-
chelorstudiengang „Produktionstechnik – Maschinen-
bau und Verfahrenstechnik“ (Vollfach) ihr Studium 
aufnehmen. 

 (2) Studierende, die ihr Studium vor dem Winterse-
mester 2011/12 begonnen haben, beenden ihr Studi-
um nach der Prüfungsordnung vom 18. Oktober 2006, 
zuletzt geändert am 1. Juli 2009. Studierende, die bis 
zum 30. September 2014 ihr Studium noch nicht been-
det haben, wechseln spätestens dann bzw. auf Antrag 
auch früher in die Prüfungsordnung vom  
14. September 2011. 

 (3) Mit Inkrafttreten der Prüfungsordnung vom  
14. September 2011 tritt die Prüfungsordnung vom  
18. Oktober 2006, zuletzt geändert am 1. Juli 2009, au-
ßer Kraft. Absatz 2 bleibt davon unberührt.  

 Genehmigt, Bremen, den 22. September 2011

Der Rektor der 
Universität Bremen

Anlagen: 

Anlage 1: Studienverlaufsplan Vollfach 

Anlage 2:  Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung 
von Prüfungen als „E-Klausur“

3 Maximal 1/3 der Bearbeitungszeit
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Anlage 2: Durchführung von Prüfungen im Antwort-
Wahl-Verfahren und zur Durchführung von Prüfungen 
als „E-Klausur“

§ 1

Durchführung von Prüfungen im 
Antwort-Wahl-Verfahren

 (1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt 
vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindes-
tens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten ausschließlich durch 
Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der fal-
schen Antworten erreicht werden kann. Prüfungen 
bzw. Prüfungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind 
nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nach-
weis zu erbringen, dass die Prüfungskandidatin oder 
der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des 
Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann. Eine Prüfung im Antwort-
Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin bzw. einem Prü-
fer gemäß § 27 AT BPO vorzubereiten. Die Prüferin 
bzw. der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert 
die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest. 
Ferner erstellt sie bzw. er das Bewertungsschema ge-
mäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prü-
fung an. Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prü-
fungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren 
ist zulässig. 

 (2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei versteh-
bar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, 
die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kennt-
nisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustel-
len. Die Prüferin bzw. der Prüfer kann auch einen Pool 
von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen. In der 
Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils 
unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung. 
Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die 
Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sicherge-
stellt sein. Die Voraussetzungen für das Bestehen der 
Prüfung sind vorab festzulegen. Ferner sind für jede 
Prüfung

 –  die ausgewählten Fragen,

 –  die Musterlösung und

 –  das Bewertungsschema gemäß Absatz 4

festzulegen. 

 (3) Die Prüfung gilt als bestanden, 

 1.  wenn insgesamt mindestens 60 Prozent der ge-
stellten Fragen zutreffend beantwortet wurden 
oder 

 2.  wenn die Zahl der von der Kandidatin/dem Kan-
didaten zutreffend beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 15 Prozent die durchschnittlichen 
Prüfungsleistungen aller Prüfungsteilnehmerin-
nen/Prüfungsteilnehmer unterschreitet,

Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine abso-
lute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig.

 (4) Hat die/der Studierende die für das Bestehen 
der Prüfung nach Absatz 3 erforderliche Mindestzahl 
zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so 
lautet die Note: 

 1. „sehr gut“ bei mindestens 75 Prozent, 

 2.  „gut“ bei mindestens 50 Prozent, aber weniger 
als 75 Prozent, 

 3.  „befriedigend“ bei mindestens 25 Prozent, aber 
weniger als 50 Prozent, 

 4.  „ausreichend“ bei 0 oder weniger als 25 Prozent 
zutreffender Antworten der darüber hinaus ge-
stellten Prüfungsfragen. 

 (5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleis-
tungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abge-
legt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei 
der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so 
überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungs-
aufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich 
und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen 
darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß 
Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprü-
fung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, 
sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder 
bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu 
berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung des 
Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungs-
aufgaben mindert sich entsprechend. Die Verminde-
rung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil der Studierenden auswirken. Übersteigt 
die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufga-
ben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt er-
reichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu 
wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, 
in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Ver-
fahren zu erbringen ist. 

 (6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungs-
aufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt diese 
Anlage mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5 2. Halbsatz 
nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten 
Klausurteil.

§ 2

Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“

 (1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme 
der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine 
„E-Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist 
nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der 
Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Mo-
duls in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie 
durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 (2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fach-
lich sachkundigen Person (Protokollführerin oder Pro-
tokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsver-
lauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
tens die Namen der Protokollführerin oder des Proto-
kollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und 
-kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie 
eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen 
sind. Es muss sichergestellt werden, dass die elektro-
nischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandida-
tinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. 
Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den 
Bestimmungen des § 24 Absatz 6 AT BPO die Möglich-
keit der Einsichtnahme in die computergestützte Prü-
fung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu ge-
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währen. Die Aufgabenstellung einschließlich der Mus-
terlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prü-
fungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren.

Fachspezifische Prüfungsordnung für das Fach 
„Musikwissenschaft“ im Zwei-Fächer-Bachelorstu-

dium der Universität Bremen

Vom 21. September 2011

 Der Fachbereichsrat 09 (Kulturwissenschaften) hat 
am 21. September 2011 gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 2 
des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i. V. m. 
§ 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.
GBl. S. 375) folgende Prüfungsordnung beschlossen: 

 Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt in Ver-
bindung mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsord-
nungen für Bachelorstudiengänge (AT BPO) der Uni-
versität Bremen vom 27. Januar 2010 in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 1 

Studienumfang und Abschlussgrad

 (1) Für den erfolgreichen Abschluss im Zwei-Fä-
cher-Bachelorstudium sind insgesamt 180 Leistungs-
punkte (Creditpoints = CP) nach dem European Credit 
Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer 
Regelstudienzeit von 6 Fachsemestern. 

 (2) Wird die Bachelorarbeit im Fach „Musikwissen-
schaft“ geschrieben, wird aufgrund der bestandenen 
Bachelorprüfung der Abschlussgrad

Bachelor of Arts 
(abgekürzt B. A.)

verliehen.

§ 2 

Studienaufbau, Module und Leistungspunkte

 (1) Das Fach „Musikwissenschaft“ wird als Zwei-
Fächer-Bachelorstudium gemäß § 4 Absatz 1 Ziffer 2 
AT BPO studiert. 

 (2) Im Zwei-Fächer-Bachelorstudium kann das Stu-
dienfach „Musikwissenschaft“ als Profilfach oder als 
Komplementärfach studiert werden. Anlage 1 regelt 
die zu erbringenden Prüfungsleistungen und stellt den 
Studienverlauf dar, wenn 

 a)  das Studienfach „Musikwissenschaft“ als Profil-
fach studiert wird, d. h. insgesamt 120 CP um-
fasst (Anlage 1a),

 b)  das Studienfach „Musikwissenschaft“ als Kom-
plementärfach studiert wird, d. h. insgesamt  
60 CP umfasst (Anlage 1b).

Studierende entscheiden sich bei der Immatrikulation, 
ob sie das Fach „Musikwissenschaft“ als Profil- oder 
als Komplementärfach studieren wollen.

 (3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und 
Wahlpflichtmodule werden mindestens im jährlichen 
Turnus angeboten.

 (4) Module im Pflicht- und Wahlpflichtbereich wer-
den in deutscher Sprache durchgeführt.

 (5) Die den Modulen jeweils zugeordneten Lehrver-
anstaltungen werden in den Modulbeschreibungen 
ausgewiesen.

 (6) Module werden als Pflicht- oder als Wahlpflicht-
module durchgeführt.

 (7) Lehrveranstaltungen werden gemäß § 6 Absatz 1 
AT BPO11 durchgeführt.

 (8) Das Studium beinhaltet im Zwei-Fächer-Bache-
lorstudium als Profilfach ein obligatorisches Praktikum 
im Umfang von 6 CP. Näheres regelt die Praktikums-
ordnung.

§ 3

Prüfungen

 (1) Prüfungen werden gemäß §§ 8 ff. AT BPO und in 
den in Anlage 3 aufgeführten fachspezifischen For-
men durchgeführt. Der Prüfungsausschuss kann im 
Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers wei-
tere Prüfungsformen zulassen.

 (2) Die Wiederholung von Prüfungen kann in einer 
anderen als der ursprünglich durchgeführten Form er-
folgen.

 (3) Bearbeitungsfristen und Umfang von Prüfungen 
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt.

 (4) Es werden keine Prüfungen in Form von Multip-
le Choice bzw. E-Klausuren durchgeführt.

 (5) Schriftliche Arbeiten (Klausuren ausgenommen) 
sind mit einer schriftlichen Erklärung (s. Anlage 6) zu 
versehen und sowohl in gedruckter als auch in elek-
tronischer Form einzureichen.

§ 4 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

 Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen erfolgt gemäß § 22 AT BPO in der jeweils gültigen 
Fassung.

§ 5

Zulassungsvoraussetzungen für Module 

 Die Anmeldung zu den Modulen des 2. und 3. Stu-
dienjahres ist erst möglich, wenn mindestens zwei der 
Module des 1. Studienjahres erfolgreich abgeschlos-
sen sind.

§ 6

Modul Bachelorarbeit

 (1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Bachelorar-
beit ist der Nachweis von mindestens 45 CP aus dem 
Fach (= Module 1-6 des ersten und zweiten Studien-
jahres) und von mindestens 6 CP aus dem Fachlichen 
Schwerpunkt des Profilbereiches (ohne Praktikum), 
insgesamt also von mindestens 51 CP. 

 (2) Für die Bachelorarbeit werden 12 CP vergeben.

1  Lehrveranstaltungsformen gem. AT BPO können sein: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare, Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/ Pro-
jektseminare, Praktika, Begleitseminar zur Bachelorarbeit, Betreute 
Selbststudieneinheiten, Exkursionen.


